
Die Kommission habe auch Fehler begangen, indem sie die
Vertraulichkeit nicht gewährleistet und die Grundrechte, insbe-
sondere die Rechte der Verteidigung und die Unschuldsvermu-
tung, nicht beachtet habe. Die Kläger werfen der Kommission
außerdem vor, ein widersprüchliches Verhalten an den Tag
gelegt und die Verfahren vervielfacht zu haben; sie habe gegen
den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung verstoßen
und schließlich die Akteneinsicht in Dokumente des OLAF
verweigert, die in ihrem Besitz gewesen seien.

Die Kläger machen geltend, dass ihnen durch diese Fehler ein
immaterieller und materieller Schaden entstanden sei.

(1) Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäi-
schen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136, S. 1).

Klage der Gesellschaft Rijn Schelde Mondia France gegen
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, einge-

reicht am 31. Januar 2005

(Rechtssache T-55/05)

(2005/C 93/69)

(Verfahrenssprache: Französisch)

Die Gesellschaft Rijn Schelde Mondia France mit Sitz in Rouen
(Frankreich) hat am 31. Januar 2005 eine Klage gegen die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften beim Gericht
erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Prozessbevollmächtigter der Klägerin ist Rechtsanwalt François
Citron.

Die Klägerin beantragt,

— festzustellen, dass das Schreiben der Europäischen Kommis-
sion vom 7. Oktober 2004 an die Direction générale des
douanes [Generaldirektion für Zölle] in der Akte REM
22/01 eine die Gesellschaft Rijn Schelde Mondia France
beschwerende Entscheidung der Europäischen Kommission
darstellt und dass diese für nichtig zu erklären ist;

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin in der vorliegenden Rechtssache wendet sich
gegen die Entscheidung, die in einem an die französische Direc-
tion générale des douanes gerichteten Schreiben der Kommis-
sion vom 7. Oktober 2004 enthalten sein soll.

Die klagende Gesellschaft habe mit Schreiben vom 31. Oktober
2000 bei der französischen Zollverwaltung beantragt, dass
diese ihr Zölle mit einem Gesamtbetrag von 962.058,64 Euro
erlasse, zu deren Zahlung sie von der Direction générale des
douanes Rouen und Le Havre aufgefordert worden sei. Die
französische Verwaltung habe sich zwar für zuständig gehalten,
den gestellten Erlassantrag zu bearbeiten, die Akte jedoch an
die Kommission weitergeleitet, damit diese sich „zum offen-
sichtlichen oder nicht offensichtlichen Charakter der festge-
stellten Fahrlässigkeit“ äußere.

Mit der angefochtenen Entscheidung habe die Kommission die
Akte dem französischen Zoll „zur Bearbeitung durch Ihre
Dienststellen“ zurückgegeben. Sie habe die französische Verwal-
tung jedoch darauf hingewiesen, dass die Klägerin ihres Erach-
tens offensichtlich fahrlässig gehandelt habe, und habe befür-
wortet, der Klägerin den Erlass nicht zu gewähren.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf Folgendes:

— Es liege eine Überschreitung von Befugnissen vor, da die
Kommission sich für die Entscheidung über den Antrag auf
Erlass für unzuständig erklärt, gleichwohl aber zur Frage
des angeblich offensichtlichen Charakters der vorgewor-
fenen Fahrlässigkeit Stellung genommen habe.

— Die Kommission habe ihre Entscheidung nicht innerhalb
der in Artikel 907 Absatz 2 der Durchführungsverordnung
zum Zollkodex der Gemeinschaften vorgesehenen neunmo-
natigen Frist getroffen.

— Die Verpflichtung zur Begründung von Handlungen sei
missachtet worden.

— Es liege ein Ermessensmissbrauch vor, da die Entscheidung
der Kommission über die Unzuständigkeit erst drei Jahre,
nachdem ihr die Akten von der französischen Verwaltung
übersandt worden seien, ergangen sei und weil sie das
ursprünglich von der Klägerin selbst vor dem französischen
Zoll vorgebrachte Argument der Unzuständigkeit außer
Acht gelassen habe.

Schließlich wirft die Klägerin der Kommission einen offensicht-
lichen Fehler bei der Beurteilung der wesentlichen Bestandteile
einer offensichtlichen Fahrlässigkeit vor.
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